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Vorwort
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Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen.
Literatur und Rechtsprechung wurden bis März 2013 berücksichtigt.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr.
Bernd Heinrich, für die hervorragende Betreuung. Er hat sich stets kurzfris-
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Axel Wandtke darf an dieser Stelle ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, da er
sich bereit erklärte, den Vorsitz der Prüfungskommission der Disputation zu
übernehmen.

Meiner Familie und meinen Freunden danke ich für ihre liebe Unterstüt-
zung, ihre Aufmunterungen sowie für die entgegengebrachte Nachsicht.
Hervorzuheben ist die Hilfe von Frau Dr. Claire Dietz, die die Kapitel die-
ser Arbeit immer wieder unermüdlich und kritisch Korrektur gelesen hat.
Ihre Anregungen und die vielen inhaltlichen Diskussionen mit ihr haben
zum Gelingen der Dissertation erheblich beigetragen. Auch Frau Isabel
Struve und Herr Thomas Flor nahmen die Bürde des Korrekturlesens auf
sich und haben mir hilfreiche Anregungen gegeben. Bei meinen ehemaligen
Lehrstuhlkollegen, in erster Linie Herrn Dr. Tobias Reinbacher und Herrn
Dr. Martin Piazena, möchte ich mich nicht nur für die tolle Arbeitsatmo-
sphäre, sondern auch für ihre fachlichen Ratschläge bedanken. In tech-
nischer Sicht ist Herrn Dr. Tom Großmann Dank auszusprechen, da er mir
bei der Formatierung der Arbeit geduldig zur Seite stand. Das ausführliche
Sachregister wurde in guter Zusammenarbeit mit Herrn Jochen Fassbender
erstellt. Auch die Hilfe von Herrn Dr. Jörg Polte bei der Erstellung einer
Power-Point-Präsentation für die Disputation ist an dieser Stelle hervor-
zuheben.

Die Staatsanwaltschaft Berlin und deren Mitarbeiter im Archiv Westhafen
haben durch die gewährte Akteneinsicht diese Arbeit ebenfalls gefördert.



Zudem waren die Befragungen von Herrn Dr. Dieckmann, Vorsitzender
Richter der 24. Kammer des Landgerichts Berlin, und Herrn Müllensiefen,
Staatsanwalt in der Abteilung 47 der Staatsanwaltschaft Berlin, sehr er-
kenntnisreich.

Ebenfalls zu nennen ist das Online-Stipendium und Karrierenetzwerk
e-fellows.net, das es mir ermöglichte, jederzeit Zugriff auf juristische Da-
tenbanken zu erhalten, was die Erstellung der Dissertation erheblich erleich-
terte. Ein besonderer Dank gilt schließlich der FAZIT-STIFTUNG Gemein-
nützige Verlagsgesellschaft mbH, die den Druck dieses Buchs zum großen
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Einleitung

I. Die „Bande“ mit Kindern

„Kriminelle Kinder wegsperren“. So titelte der Tagesspiegel, als im Som-
mer 2010 eine intensive Debatte um den Umgang mit kriminellen Kindern
entbrannte.1 Auslöser waren zwei vermutlich 11- und 13-jährige Drogen-
dealer, die über Wochen die Berliner Behörden „narrten“.2 Die beiden sind
mehrfach von der Polizei aufgegriffen und an Jugendeinrichtungen überge-
ben worden, aus denen sie jedoch immer wieder flüchteten und vorerst ver-
schwunden blieben.3 Zur Fahndung wurden die beiden Delinquenten dabei
nicht ausgeschrieben, sondern lediglich als vermisst gemeldet4, denn bis
zum 14. Lebensjahr sind Kinder in Deutschland gem. § 19 StGB strafun-
mündig. Eine Strafverfolgung und erst recht eine strafrechtliche Sanktionie-
rung von Kindern ist unzulässig. Es besteht weder ein Festnahmerecht5,
noch die Möglichkeit einer Beschuldigtenvernehmung. Nur sofern die Straf-
unmündigkeit zweifelhaft ist, können auch tatverdächtige Kinder unter Be-
rücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgebots festgehalten, durchsucht und
erkennungsdienstliche Maßnahmen getroffen werden.6

Kriminelle Kinder sind allerdings kein Novum in Berlin oder anderen
deutschen Städten. „Die Namen wechseln, die Problematik bleibt“.7 Kinder

1 Der Tagesspiegel [online] vom 30.07.2010, „Wowereit: Kriminelle Kinder weg-
sperren“ [http://www.tagesspiegel.de/berlin/wowereit-kriminelle-Kinder-wegsperren/
1893284.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)].

2 Vgl. nur Der Tagesspiegel vom 29.07.2010, „Auch 13-jähriger Dealer wieder
gefasst“, S. 9. Allerdings stellten spätere medizinische Untersuchungen fest, dass
die beiden weitaus älter waren, als sie angaben, vgl. Berliner Zeitung vom 13.10.
2010, „Alt genug fürs Dealen, zu jung für die Haft?“, S. 17; Berliner Zeitung vom
15.10.2010, „Dealer ist 15, nicht erst elf Jahre alt“, S. 15.

3 Vgl. dazu Der Tagesspiegel vom 26.07.2010, „Junge Dealer bleiben spurlos
verschwunden“, S. 7. Der 11-jährige wurde z.B. bereits 11 Mal von der Polizei
beim Drogenhandel aufgegriffen, Der Tagesspiegel vom 21.07.2010, „Geschlossene
Heime für Kinder sind kein Tabu mehr“, S. 8.

4 So ein Polizeisprecher in Der Tagesspiegel vom 26.07.2010, „Junge Dealer
bleiben spurlos verschwunden“, S. 7.

5 Siehe zur vorläufigen Festnahme nach § 127 StPO noch unten im 4. Teil
B.II.2.a)(2).

6 Körner6, BtMG, § 29 Rn. 589.
7 Der Tagesspiegel vom 02.08.2010, „Mit gebotener Ungeduld“, S. 1. Wobei

nicht zu vergessen ist, dass der größte Teil kindlicher Delinquenz eine Episode



machten z. B. 1990 4,3 %, 2000 sogar 6,4 % und 2010 wieder 4,3 % der er-
mittelten Tatverdächtigen aus.8 Stehen heute insbesondere dealende Kinder
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, wurden vor nicht allzu langer
Zeit neben „abziehenden Jugendbanden“ besonders die sog. „Klaukinder-
banden“ als Problem empfunden.9

Wie immer, wenn sich Berichte über kriminelle Kinder häufen, werden
Forderungen nach einer Herabsenkung der Strafmündigkeitsgrenze laut.10

„Sind nicht Kinder, die Diebesbanden angehören, und die, wenn sie gefasst
werden, die Polizeibeamten triumphierend auf ihre fehlende Strafmündig-
keit hinweisen, der beste Beleg dafür, daß sie über die nach § 3 JGG ver-
langte Einsichts- und Handlungsreife verfügen“?11

22 Einleitung

bleibt, die schnell wieder vergessen wird und keine negativen Auswirkungen hinter-
lässt; vgl. hierzu Wolfslast, FS-Bemmann 1997, S. 274 (274 f.).

8 PKS-Zeitreihen, Tabelle 20, S. 1.
9 Es fanden sich u. a. die folgenden Schlagzeilen in der Presse zu Jugendbanden:

„Kinderbande festgenommen“, Berliner Zeitung [online] vom 11.07.1996 [http://
www.berliner-zeitung.de/archiv/kinderbande-festgenommen,10810590,9150990.html
(zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]; „‚Killer Boy‘ wegen Raubserie vor Gericht“,
Focus [online] vom 18.09.2007 [http://www.focus.de/panorama/welt/jugendgang
_aid_133151.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]; und zu den Klaukinderban-
den: „Als Klaukind nach Berlin – Rumänische Banden dominieren den Straßen- und
Trickdiebstahl“, Welt [online] vom 03.02.1998 [http://www.welt.de/print-welt/arti
cle598947/Als-Klaukind-nach-Berlin.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]; „Po-
lizei nahm vier Hintermänner der rumänischen ‚Klau-Kinder‘ fest – Bande soll 85
Minderjährige angeheuert haben / Millionenschaden“, Berliner Zeitung [online] vom
31.03.1999 [http://www.berliner-zeitung.de/archiv/bande-soll-85-minderjaehrige-an
geheuert-haben---millionenschaden-polizei-nahm-vier-hintermaenner-der-rumae
nischen--klau-kinder--fest,10810590,9619044.html (zuletzt abgerufen am 31.03.
2013)]; „‚Die Kinder wurden wie Vieh gehalten‘ – Prozess gegen rumänischen Ban-
denchef, der Minderjährige zum Stehlen schickte“, Berliner Zeitung [online] vom
01.04.2000 [http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/prozess-gegen-rumaenischen-
banden-chef--der-minderjaehrige-zum-stehlen-schickte--die-kinder-wurden-wie-vieh-
gehalten-,10917074,9786730.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]; „Kinder auf
Diebestour – Die Polizei hat eine Rumänen-Bande im Visier / Die Täter sind aber oft
zu jung für Strafen“, Berliner Zeitung [online] vom 19.06.2007, [http://www.berli
ner-zeitung.de/archiv/die-polizei-hat-eine-rumaenen-bande-im-visier- - -die-taeter-
sind-aber-oft-zu-jung-fuer-strafen-kinder-auf-diebestour,10810590,10484892.html
(zuletzt abgerufen am 31.03.2013)].

10 Kritisch zu den aktuellen Forderungen das Deutsch-Arabische-Zentrum in Der
Tagesspiegel vom 29.07.2010, „Auch 13-jähriger Dealer wieder gefasst“, S. 9; der
Polizeipräsident zu Berlin, Dieter Glietsch, in Der Tagesspiegel vom 02.08.2010,
„Nicht warten bis zur zehnten Festnahme“, S. 8; Heisig, S. 98; vgl. zur Diskussion
ferner z.B. gegen eine Herabsenkung Momsen, ZJJ 2005, 179; für eine Herabsen-
kung für Intensivtäter Paul, ZRP 2003, 204; für eine teilweise Anhebung Schaff-
stein, FS-Schüler-Springorum 1993, S. 371; vgl. ferner die Übersicht bei Ostendorf,
DVJJ-Journal 1997, 375 (376), zu den Altersgrenzen strafrechtlicher Verantwortlich-
keit in Europa.



Der Fall der beiden Kinderdrogendealer setzte zudem eine Diskussion um
die Einführung von geschlossenen Heimen für kriminelle Kinder in Gang.
Beklagt wurde, dass die Kinder aus den Berliner Einrichtungen, in die Kin-
der übergeben werden, wenn sie wieder beim Drogenhandel von Polizisten
aufgegriffen werden, in der Regel alsbald wieder verschwinden, denn für die
Mitarbeiter gibt es keine Möglichkeit, dies zu verhindern.12 Das geforderte
Instrument der geschlossenen Heime ist dabei nicht neu. Berlin hatte Anfang
der 90er Jahre diese Heime abgeschafft, wohingegen es solche in anderen
Bundesländern weiterhin gab.13 Wie die verstorbene Berliner Jugendrichte-
rin Kirsten Heisig14 spricht sich auch Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit für geschlossene Heime aus, weil eine Gesellschaft das
Recht habe, vor Kindern und Jugendlichen geschützt zu werden, die Geset-
zeslücken ausnutzen – und vor den Hintermännern, die die Kinder instru-
mentalisieren.15 Im August 2011 wurde schließlich in Berlin ein geschlosse-
nes Heim eröffnet mit zunächst vier Plätzen für Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 16 Jahren, die „in einer Regeleinrichtung der Jugendhilfe
nicht problemangemessen betreut und geschützt werden können“.16

Doch oftmals sind die Kinder keine Täter, sondern selbst Opfer17. Es
kommt leider nicht selten vor, dass Kinder von organisierten Banden nach
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11 So provokant von Wolfslast, FS-Bemmann 1997, S. 274 (280) gefragt.
12 Der Tagesspiegel vom 22.07.2010, „Heime in Berlin: Wer weist wo ein?“,

S. 10. Es mangelt beispielsweise an Personal, das die Kinder täglich zur Schule
bringt, überwacht und abholt; so Der Tagesspiegel vom 21.07.2010, „Geschlossene
Heime für Kinder sind kein Tabu mehr“, S. 8.

13 Der Tagesspiegel vom 21.07.2010, „Geschlossene Heime für Kinder sind kein
Tabu mehr“, S. 8. Das Familiengericht kann gem. § 1631b BGB eine mit Freiheits-
entziehung verbundene Unterbringung anordnen. In Eilfällen darf dies auch vorläu-
fig das Jugendamt gem. § 42 SGB VIII.

14 Heisig, S. 98, 113.
15 Der Tagesspiegel [online] vom 30.07.2010, „Wowereit: Kriminelle Kinder

wegsperren“ [http://www.tagesspiegel.de/berlin/wowereit-kriminelle-Kinder-weg-
sperren/1893284.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]. Die Berliner Jugendrich-
terin Kirsten Heisig forderte neben geschlossenen Heimen auch einen besseren Da-
tenaustausch zwischen Schulbehörde, Polizei und Justiz, denn nahezu alle Intensiv-
täter hätten bereits eine Schwänzerkarriere hinter sich; vgl. dazu und zur sog.
„Schülerdatei“ Der Tagesspiegel vom 30.07.2010, „Junge Kriminelle profitieren
vom Datenschutz“, S. 7; Heisig, S. 109. Generell vertrat Heisig die Devise „Kinder-
schutz vor Datenschutz“, Heisig, S. 114.

16 Der Tagesspiegel [online] vom 08.06.2011, „Berlin bekommt geschlossenes
Heim“, [http://www.tagesspiegel.de/berlin/kriminelle-kinder-berlin-bekommt-ge
schlossenes-heim/4262058.html (zuletzt abgerufen am 31.03.2013)]. Es ist als Über-
gangseinrichtung geplant, in der sie maximal drei bis vier Monate bleiben, bis ihr
Alters- und Rechtsstatus geklärt und eine Anschlusshilfe gefunden worden ist.

17 So das Deutsch-Arabische-Zentrum in Der Tagesspiegel vom 29.07.2010,
„Auch 13-jähriger Dealer wieder gefasst“, S. 9.


